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Strassen bau 

Tram-, Bus-, Kombihaltestellen, Verkehrsinseln 

Bushaltestelle: Geometrie, Gestaltung und Ausrüstung 

Massstab 1 : 150 

Fall A: Höhe der Haltekante 22 cm, Teilerhöhung auf 22 cm 
Fall B: Niedrige Haltekante 16 cm 

Situation 1: 150 
min. 5.00 
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Schle lalle 

max. 6% 
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Busplatte 
Normalbus= 15 m 
Gelenkbus = 20 m 

Doppelgelenkbus= 25 m 

Aufmerksamkeitsfeld 

.6.1 bis 2.6. 
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Längenprofil 1: 150/15 
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Bezugslinie für Mobiliar Leuchtplakat Boxen 

für Gratiszeitung 
Baumscheibenabdeckung 

mit Schlitzbreite von s 13 mm 1 
nach Nonmalien TAB 5.1 - 5.9 1 -------------- ---

Begrenzung Haltestelle 
z.B. Traminsel, Fassadenfront, Abgrenzung gegenüber Drittrain N iri N 1 "' 
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Randabschluss Fall A + B (Normalfall gemäss Normblatt 2.5.2.1) 

var. 
(min. 3.20) 

* Beim Unterschreiten dieses Masses sind folgende
Kriterien zu überprüfen:
- Durchfahrt Putzfahrzeug
- Überwischen durch Bus ( bei Zu - und Wegfahrt )
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Nonmalbus = 5.40 m 
Gelenkbus= 10.40 m 

Do el elenkbus = 15.40 m 
Mögliche Absenkung z.B. für Einfahrten •••• 

**Baumscheiben im Bereich der hindernisfreien Fläche 
sind möglichst zu vermeiden. Ist ein Verzicht auf Baum
scheiben in der hindernisfreien Fläche nicht möglich, 
ist als Abdeckung ein Gussrost mit einer Schlitzbreite 
von s 13 mm einzusetzen. 

Der Abstand zwischen Baumscheiben und der taktil
visuellen Einstiegsmarkierung beträgt min. 0.15 m. 
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Smart-Info 

4.20 

*** Eine Rampenneigung von 4% ist 
anzustreben. 
In Ausnahmefällen kann mit einer Rampen
neigung von 6% geplant werden. 
An Haltestellen mit starker Längsneigung 
kann die Rampenneigung von max. 6% 
nicht beidseitig eingehalten werden. 
In diesen Fällen ist ein hindernisfreier 
Haltestellenzugang von einer Seite zulässig. 

var. 
(min. 3.20) 

****Bei Einfahrten ggf. Markieren einer taktil-visuellen 
Sicherheitslinie gemäss Norm SN 640 075 zur Ver
meidung der Verwechslungsgefahr mit Fussgänger
querungen für Menschen mit Sehbehinderungen. 
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